
Interview mit dem Präsidenten des Finanzoerichts Köln,
Herrn Dr. Jürgen Schmidt-Troje
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Hefi Dr. Jürgen
Schn id t -Tro je
wurde 1944 in
Traben-fntuach/
Mosel geborcn
und ist in DüsseL
doi aügewach-
sen. Er tnt 1963
in die Finanzver-
waftung NBW ein

und begann nach seiner Ausbildung zum
Steuetinspekto( 1966 das Studiun der
Bechtswissenschaften an der Universität
zu Köln. 1974legte er sein 2. juistisches
Staatsexanen vor den Landesjustizprü-
fungsant in Düsseldul ab und wurde
dann Bichtet bein Landgeicht Köln. Seit
1979 ist er Richter an Finanzgeicht, set
1980 Eichter an neu eröftneten Finanz-
geicht Köln. 1992 wude er Präsident des
Finanzgeichts Kö|n und spätet zuden
noch Sprcchet der Aheitsgeneircchaft
der Pdsidenten der Finanzgerichte del
B un desre pu bli k De utsch land.

Am 21.01.2008 findet im l\4aternushaus
Köln der 5. Deutsche Finanzgerichts-
tag zum Thema ,,Steuerrecht im Wan-
del - Neue Lösungsansätze für Dauer-
brennpunkte der Besteuerung" statt.
Herr Präsident des Finanzgerichts Köln,
Dr. Jürgen SchmidfTroje, ist Präsidiums-
mitglied des Finanzgerichtstages und
cründungsmitglied. l\4it ihm führte der
Sprecher des Ausschusses Steuerrecht,
Herr Kollege Sebastian Korts, nachfol-
gendes Interview.

Korts: Zu den Satzungszielen des Deuf
schen Finanzgerichtstages gehört die
Sicherung eines etfektiven Steuerrechts-
schutzes für den Bürger. Haben Sie den
Eindruck, sehr geehrter Herr Dr. Schmidf
Troje, daß die Finanzgerichtsbarkeit aus-
reichend dafür gerüstet ist, die Klagen
ordnungsgemäß zu bearbeiten, die sich
aus zum Teil sehr weitreichenden und
unscharfen Gesetzesn0vell ierungen er-
geben? Sind beispielsweise die materi-
ellen und sachlichen Voraussetzungen
gegeben, daß auch Anträge auf einstwei-
ligen Rechtsschutz schnell abgearbeitet
werden können?

Schmidt-Troie: Es wird auch nach meiner
Einschätzung so sein, daß die jüngsten
Steuerrechtsänderungen wie die Unter-
nehmenssleuerrelorm und das Jahres-
steuergesetz 2008 neue rechtliche Fra-
gen aufwerfen, die der gerichtl ichen Klä-
rung bedürfen. Dazu wird sicherlich auch
bei der ein oder anderen Neuregelung
die Frage gehören, ob die gesetzliche
Regelung verfassungsgemäß oder euro-
pakonform ist. lch wil l hier exemplarisch
nur zwei Stichworte nennen, einmal die
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Zinsschrankenregelunq und zum andern
die Abgeltungssteuer in ihrer konkreten
Ausgestallung.

Andererseits rechne ich aber nicht mit
einer wahren Flut von Klagen vor den Fi-
nanzgerichten. Denn nach der bisherigen
Praxis läßt die Finanzverwallung die enl-
sprechenden Einspruchsverfahren ruhen,
bis die betreffende Rechtsfrage in einem
sog. Musterverfahren gerichtlich geklärt
ist 0der sie arbeilet in solchen Fällen mit
Vorläufigkeitsvermerken, so daß nicht
jeder betroffene Steuerbürger in jedem
Einzelfall Klage erheben muß. Deshalb
glaube ich, daß wir derzeit gut aulgestellt
sind, um dle auf uns zukommenden Kla-
gen in angemessener Zeit bewältigen zu
können.

Was den einslweiligen Rechtsschutz an-
betrifft, den Sie angesprochen haben, so
braucht sich der rechtsschutzsuchen-
de Steuerbürger hier keine Sorgen zu
machen. Die durchschnittliche Erledi-
gungsdauer liegt bei diesen Verfahren bei
knapp drei M0naten, wobei die Verfah-
rensdauer bei einstweiligen An0rdnun-
gen noch kürzer ist. lm übrigen hält die
Finanzverwaltung stil l, d. h. sie sieht von
Vollstreckungsmaßnahmen oder sonsti-
gen Umselzungsmaßnahmen ab, bis über
den Antrag auf einstweiligen Rechts-
schutz entschieden ist. lnsoweit bin ich
sehr zuversichtlich, daß wir dem Steu-
erbürger in jedem Fall einen effektiven
Rechtsschutz gewährleisten können.

Korts: Auf der lnternetseite www.finanz-
gerichtstag.de haben wir das Tagungs-
pr0gramm des diesjährigen Finanzge-
richtstages schon lesen können. Eines
der großen Themen ist die Podiumsdis-
kussion 'Das Steuerrecht nach den An-
derungen durch die Große Koalition - Qu0
Vadis?". Haben Sie, sehr geehrter Herr
Dr. Schmidt-Troje, das Gefühl,.daß das
Steuerrecht durch seine letzten Anderun-
gen eine positive Richlung erfahren hat?
lst es in der gegenwärtigen F0rm bürger-
näher und gerechler als das bisherige
Steuerrecht?

Schmidt-Troje: Die [Jnternehmenssteu-
erreform enthält sicherlich positive An-
sätze, z. B. durch die deutliche Senkung
des Steuersatzes aul 15 %, wenn man
sie auch nicht gerade als mittelstands-
freundlich bezeichnen kann. Daß unser
Steuerrechl durch die Anderungen bür-
gernäher geworden ist, vermag ich nicht
zu erkennen. Denn zu einer Bürgernähe
gehört sicherlich auch, daß das Steuer-
recht für den Bürger verständlicher und

lransparenter qeworden ist. Hiervon kann
mit Sicherheit nicht die Rede sein, im Ge-
genteil, die Neureglungen haben zu einer
weiteren Verkomplizierung des Steuer-
rechts beigetragen.

0b das Steuerrecht gerechter geworden
ist gegenüber dem bisherigen Recht? Da
müßten wir uns erst einmal einig sein,
was unter Gerechtigkeit im Steuerrecht
und einem gerechten Steuerrecht zu ver-
stehen ist. Darüber könnten wir sicherlich
lange philosophieren und jeder empfindet
Gerechtigkeit im Steuerrecht anders.
Zu einem gerechten Steuerrecht gehört
aber slcherlich - und da sind sich auch
die Experten einig - die Verwirklichung
der Grundsätze des Leistungsfähiqkeits-
prinzips: Jeder darf nur in dem Umfang
zur Steuer herangezogen werden, wie
es seiner subjektiven und 0bjektiven
Leistungslähigkeit entspricht. Die k0n-
sequente Umsetzung dieses Prinzips ver-
misse ich bei der ein 0der anderen Neu-
regelung, wie z. B. der Neuregelung der
Pendlerpauschale, der Abgeltungssteuer
und der Zinsschrankenregelung, um nur
etntge zu nennen.

Korts: Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt-
Troje, der KAV bedankt sich bereits an
dieser Stelle, daß Sie und das Finanzge-
richt Köln an F0rtbildungsveranstaltun-
gen des Steuerrechlsausschusses des
Kölner Anwaltvereins mitwirken wollen.
Vorträge aus den Reihen der Richter
des Finanzgerichtes werden eine Berei-
cherung sern.

schmidt-Troie: Wir sind sicherlich gerne
bereit, an lhren Fortbildungsveranstal-
tungen mitzuwirken. Wie und in 'ivelcher
F0rm dies im Einzelnen geschehen soll,
muß aber noch besprochen werden.

Korts: Sehr geehrter Herr Dr. Schmidf
Troje, was würden Sie persönlich gern
dem Gesetzgeber bei seiner Arbeit auf-
lragen, wenn lhnen diese Möglichkeit
eingeräumt werden würde.

Schmidt-Troie: lch wünsche mir, daß ein
wenig Ruhe in die Steuergesetzgebung
einkehrt und der Bürger und sein Bera-
ter sich nicht sländig auf neue Gesetze
einstellen müssen. Der Steuerbürger
muß bei seinen Disposili0nen auf die
geltende Rechtslage vertrauen und sich
hierauf einrichlen können. Das sollte sich
der Gesetzgeber immer wieder vor Augen
halten.

Korts: lch bedanke mich sehr höflich für
lhre Zeit.


